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Die Geschäftsführung des Präsidiums des Rcgierungs-
rathes im Jahr 1862 bietet zu keinen besondern Mittheilungen

Anlaß.

Berwaltungsbericht
der

Direktion desInnern
für

dasJahr1862.

Direktor: Herr Regierungsrath Kurz.

Gemeindetvesen.

Die Gesetzgebung über das Gemeindewesen erhielt im
Laufe des Berichtsjahres ihre weitere Entwicklung durch

Erlassung des Gesetzes über das Steuerwesen der Gemeinden,

dessen erste Berathung bereits im vorhergehenden Jahre
stattgefunden hatte. Das Teilgesetz von 1823, dessen Revision
schon die Verfassnng vou 1831 gerufen und diejenige vou
1846 vorschreibt, war im Laufe der Zeit nicht nur iu sciueu

wesentlichen Bestimmungen modifizirt worden, sondern es

stand mit den Grundsätzen, welche das Gemeindegesetz von

1852 aufgestellt hat, geradezu im Widerspruch, so daß die

Erlassung eines' neuen Gesetzes längst zu den dringendsten

Bedürfnissen der Staatsverwaltung gehörte.
1



3

Als Grundsatz wurde festgestellt, daß ini alten Kantons-
theile die Erhebung von Gemeindesteuern auf Grundlage der

Staatsstcucrregister stattfinden solle, uud zwar iu der Weise,

daß diese Register sowohl hiusichtlich der Schätzung des

steuerpflichtigen Vermögens und Einkommens, als in Betreff
der der Steuerpflicht unterworfenen Personen uud Sachen

maßgebend sind. Dieselben Vorschriften, welche für die

Erhebung von Gemeindesteuern im alten Kantonstheile
Regel machen, gelten nun auch für den neuen, und es war
Sache des NegicrungSrathes, die zu Durchführung dieses

Grundsatzes erforderlichen Anordnnngen zn treffen'. Das
neue Gesetz hatte zur Folge, daß sämmtliche Tellrcgleincnte
der Gemeinden revidirt uud mit den Vorschriften desselben

iu Uebereinstimmung gebracht werden mußten, wofür der

Rcgierungsrath eine angemessene Frist festsetzte. Die von
derselben Behörde erlassene Vollziehungsverorduung bestimmte

hierüber das Nähere.

.Im Interesse größerer Gleichförmigkeit wnrde den Ne-

gteruugsstatthalterämteru eiue genügeudc Anzahl von Exemplaren

eines vou der berichterstaiteudeu Direktiou eutworfeuen
und vom Regicruttgsrathe geuehmigteii Reglementsformulcirs
zugestellt. Für die Gemeiudeu des Jura mußte eiu besonderes

Formular entworfen werden. Die Direktion fand es

angemessen, dasselbe dcn Regiernngsstatthaltern des ncueu

Kaiitonstheils znr Prüfung und Eiureichuug ihrer Bemerkungen

mitzutheilen. Infolge dessen konnte die Angelegenheit
im Berichtsjahre nicht mehr erledigt werden.

Eine besondere Berfüguug veranlaßte die Einfrage, ob

die Gemeinden, welche bloß einzelne Zweige der Ortsver-
waltilng zu besorgen haben, jcdoch geuöthigt sind, zu Bestreitung
ihrer Bedürfnisse Teilen zu erheben, im Falle seien, eigene

StcuenrgKmentc aufzustellen. Darunter fallen uamcntlich
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die' an vielen Orten bestehenden Unterabtheililngen von
Eiuwohncrgemeindcn, :vie Schnlgememden, Weggemeinden
:c. Der Negiernngsrath verneinte die Frage nnd wies die
Gemeinden an, einfach das Steuerreglement der Gesammt-
eittwohnergcmcindcn, von welcher fie eine Abtheilung bilden,
znr Nichtschunr zu nehmen.

Eine Anzahl gleichlautender Vorstellungen aus verschiedenen

Gegenden des Kantons bewog die Behörden, die Frage:
ob nicht das Nutzungswesen der Burgergemeinden einer

durchgreifenden Reform zu unterwerfen sei, iu reifliche Erwägung
zu ziehen. Die Petenten stellen nämlich das dreifache

Begehren ein den Regierungsrath, derselbe möchte:

1) künftig keinem Burgeruutzuugsreglemeute mehr die

Sauktion ertheilen, welches den Burgergeuuß vou der

Ansässigkeit am Burgerort oder von der Verhcirathuug
oder endlich von der Führung eigenen Haushalts
abhängig macht;

2) die bereits bestehenden Nutznngsreglemeute in Rücksicht

auf diese drei Beschwerdepunkte beförderlich einer
Revision unterwerfen, uud

3) die allseitige Durchführung derselben im angegebenen

Sinuc uöthigeufalls auf dem Wege der Gesetzgebung

anbahnen.
Bevor jedoch die mit der Berichterstattung beauftragte

Direktion des Jnneru dem Regieruugsrathe ihre Vorlage
machte, hielt sie es mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der

Sache wünschenswert!), das Gutachten der Bezirksbeamten
übcr die gestellten Begehren einzuholen, zu welchem Ende

ein Kreisschreibeu an sämmtliche Regiernngsstatthalterämter
erlassen wnrde, welches den Zweck hatte, neben der

Beantwortung einer Reihe von auf die Nutzungs-Verhältnisse
bezüglichen Fragen auch die Frage zu erörtern, ob es ange-
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messen nnd rathsam fei, daß die Staatsbehörden auf die

von deu Petent eu bezeichnete Weise in der Sache vorgehen,

demgemäß, sei es durch Admiiiistrativverfügnng oder durch
einen Akt der Gesetzgebung, die sofortige Revision der Bur-
geriiutzuilgs-Reglcmcute anordnen und gleichzeitig die Haupt-
grundsütze feststellen, welche bei dieser Rcvisiou vou deu

Gemeinden befolgt werden sollen. Die weitere Entwicklung
dieser Angelegenheit fällt iu das folgcude Berichtsjahr.

Wkmeindegöter-Iusscheiduiigen.

Die im Jahr 1861 vom Rcgiernngsrathe erlassenen

Kreisschreibeu und strengern Wcisuugeu an die Regiernngsstatthalter

uud mittelbar au die im Rückstand befindlichen
Gemeinden blieben nicht ohne Erfolg, indem während des

übrigen Theils jenes Jahres uud im Laufe des Jahres 1862
die Zahl der erulaugeudeu Ausschciduugsgeschäfte sich bedeutend

vermehrte.
Es kamen im Berichtsjahr vor:

im Ganzen 211 Ausscheidungsgeschäfte, uugerechuct eiue

Anzahl Korrespondenzen und Weisungen, welche sich auf
Gemeiudsaugelegenheiten, Réglemente u. dgl. bezogen, die

mit Ausscheidungen iin Zusammeuhaug standen.
Von diesen Geschäften kommen:

auf Prüfungen dcr Entwürfe, vorläufige

Weisungen und regieruugsräthliche
Entscheide 157

b. auf Sau Ilio neu der ausgefertigteil
Verträge oder Beschlüsse durch deu

Regierungsrath, mit nnd ohue Vorbehältc und

Abniidcrungeu 81

Im Ganzen obige 241
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Es bedarf kaum der Erwähnung, daß nicht wenige
dieser Geschäfte namentlich die nnter bezeichneten

durch Streitigkeiten unter den Korporationen, Einsprüche nnd

Dotationsverwcigcrnngcn n. s. w, mehr oder weniger
verwickelt waren, oft zahlreiche Aktenstücke, Rechtsschrifteu der

Parteien und Urkunden aus dcn ältcsten Zeiten nmfcißtcn,
uud demnach weitläufige Aktcnuiilcrsnchungcn uud ausführliche

schriftliche Vorträge nöthig machten, Dcunoch konnte

cine prompte Erlcdiguug dcr eiugelcuigteü Geschäfte stattfinden
nnd nur wenige oder keine blieben auf Ende des Jahres im
Rückstand.

Der Stand dcr gesummten Ansschcidungsnngclegenheit
stellt sich nun anf Anfang des Jahres 1863 folgendermaßen dar:

Die Zahl dcr sämmtlichen von dcn Gemeinden

und Korporationen dcs Kantvns cinzuiicscrndcn

Gütcrbcstimmiliigsvcrträgc oder Beschlüsse beläuft
sich mis 962

(Nach Vereinigung mancher Gemeinde mit einer

andern, Wegfallen vieler Korporationen und infolge
von Berichtigungen hat sich die anfänglich
angenommene Anzahl auf die angeführte Summe reduzirt
und kann noch fernerer Reduktion unterliegen.)

Davon sind bis jetzt:
u. sankt ioni rt 370
i>. eingegangen (wenigstens einmal,

oft mehrmals) nnd voit dcr Direktion
geprüft, zum Theil auch vom
Rcgierungsrath beurtheilt, aber noch nicht
wieder eingelangt 224

Summa dcr behandelten Akten i>91

so daß auf Beginn des Jahres 1863 noch gänz¬
lich ausstehen 368
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Unter dieser vielleicht auffallenden Anzahl
erscheinen jedoch nur 84
rückständige Akten von Kirchgemeinden;

dagegen von Einwohncrgemeinden (meistens
mit Bnrgergemeinden) 108

Der übrige Theil mit 176

welche ausmachen den ganzen Ausstand von 368

bezieht sich auf Güterbestimmnngs-Beschlttsse von kleinern

Korporationen, resp, engern nicht politischen Genosfcnschaften

wie Bäuerten, Zünfte, Seigenossenschaften, Nechtsame-

Vereine und Korporationen zn besondern Zwecken, von denen

die meisten keine staatliche Bedeutung haben und viele sich

noch auflösen dürften, weßhalb dann anch auf ihre sofortige

Vorlegung weniger streng gednmgen wurde.
Die Rückstände vertheilen sich denn auch sehr ungleich

auf die verschiedenen Amtsbezirke. Während diejenigen von

Biel, Erlach, Laupen, Schwarzenburg gar keine
solchen mehr darbieten, und andere, wie Aarberg, Bern,
Büren, Laufen, Nidau, Signau, Thnn, Trachselwald, Wangen

im Verhältniß zu ihrer Gesammtzahl nnr noch wenige

ganz ausstehende Akten zählen, sind dagegen manche Bezirke
in bedeutendem Rückstand. Einige sogar haben anf Eude

1862 noch gar keinen einzigen Ansscheidungsvertrcig
oder Beschluß zur Sanktion gebracht, wie Aarwangeu,

Delsberg, Freibergen nnd Pruntrut, nnd

sind mit Ausnahme von Freibcrgen, das wenigstens viele

znr vorläufigen Prüfnng und Beurtheilung einsandte, mit
der größten Anzahl ihrer schuldigen Akten völlig rück-

stehend. Doch ist zu erwarten, daß diese Geschäfte in um
so schnellerer Aufeinanderfolge in dcr nächsten Zeit ihre
Erledigung finden werden.



Uebrigens must wiederholt darauf aufmerksam gemacht

werden, das; beim Erlaß der betreffenden Gesehe weder die

Menge noch die Schwierigkeit dcr dnrch erstere hervorgeru-
sene» Geschäfte vollständig überschaut, uoch viel weniger die

Unbehütflichkeit und Unwissenheit, das hartnäckige Widcr-
strcbcu und unbelehrbare Vornrthcil, oder die bewußte

Selbstsucht viclcr Korporationcu, uoch cudlich dic Nachlässig-
keit uud dcr Mangel an eigener Thätigkeit und Initiative
mancher Bczirksbeamten vorausgcschcn wcrdcn durften.
Hierin einzig lagen die Gründe dcr fo häufig unfruchtbaren

Verzollungen uud Weitläufigkeiten. Die mit diesem

Geschäftszweig betrauten Cciitralbchördeu ließen es an dcn

nöthigen Anordnungen, Mahnungen uud Befchlcu nicht

maugelu und waren stets auf möglichst rasche Erledigung
der einlangenden Geschäfte bedacht.

Im Lause des Berichtsjahres wurde ferner eine bedeu-

deude Anzahl Réglemente dcr Aufsichtsbehörde zur Prüfung
und Sanktionserthcilnug eingereicht. Neben ganz neuen

Entwürfen waren es hauptsächlich auch Auhängc zu bereits

bestehcnden Réglemente» zum Zwecke der Abänderung oder

Ergänznug derselben. Ihrer Beschaffenheit nach zerfallen dic

erledigten Gegenstände in 87 Organisations', Vcrwaltuugs-
nnd Nntzilttgs^Réglemente, 18 Gcmeiudcwcrk-, 17 Steuer-

Réglemente, 4 Weg-, 2 Weid-, 1 Schärentcll - Reglement
und 1 Marktordnung.

Die Bewilligung zn Erhebung außerordentlicher Teilen,

theils behufs Deckung von Vcrwaltungs-Dcsiziteu, theils zur
Bestreitung ucu entstandener Bedürfnisse wurde an 40
Gemeinden ertheilt; 14 erhielten die Ermächtigung zu Geld-
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aufbrächen zu außerordentlichen Zwecken. Gegen Behörden
und Beamte von Gemeinden langten 14 Beschwerden ein;
in ebenso vielen Fällen mußte gegen Gcmeindsbeamte wegen

Pflichtverletzungen eingeschritten werden.

In 125 Geschäften verschiedener Verwaltungszweige,
wovon nngefähr die Hälfte in Folge Rcknrserklärungcn

gegen erstinstanzliche Entscheide, hatte der Regierungsrath
zu verfügen; 29 davon betrafen NutzuugsstreitigkeUen.

« Volkswirthschaft

1. Landwirthschast.

In Folge Absterbens des Herrn alt-Großrath Burli zu

Rychigen wurde an dessen Stelle Herr König, Landwirth zn

Beitiwyl znm Mitgltiede der Kommission für Landwirthschaft
gewählt.

Neber die landwirtschaftliche Schule wird Herr Negie-

rnugsrath Weber, Präsident der Kommission für Landwirthschast,

nnter dessen Aufsicht nnd Leitung diese Anstalt steht,

Bericht erstatten nnd es wird deßhalb ans deu Verwaltuugs-
Bcricht der Direktion der Domänen und Forsten verwiesen.

Die Verordnung übcr das Kartoffelbrcunen war abermals

Gegenstand der Erörterung von Seite der Verwaltnngs-
behörden. Mit Rücksicht auf die sowohl in Menge als in
Qualität der Erdfrüchte reichliche und gesegnete Ernte des

Jahres, beschloß der Regiernngsrath, die Verordnung vom
25. November 1861 auch ferner noch in Kraft bestehen zu

lassen,
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Bestrebungen znr .Hebung der Landwirthschast durch

Vereine fanden auch ini BetriebSjahrc ihre erinnthigeiide
Unterstützung bei dcn Stantsbchördcu, So nnndc zur
Unterstützung der vom gemeinnützigen und ökonomischen Vereine
des Obcraargaus nnd von dcr Bcrggcscltschnft von Wäcker-

schmand nntcrnomnicncu Ausstciluug liindwirlhsch.'.fllichcr
Produklc rind Geivcrbc iu Hcrzogcnbuchsc cin Staatsbcitrag
vou Fr. 3990 bewilligt. Dic ökonomische Gesellschaft nhiclt
einen solchen von Fr. 1599 für Unterstützung verschiedener

Zweige der Landwirthschast.
An die landwirtschaftliche Ausstclluun,, welche die

8««i«t« il'aFrivnIturs (ls la 8uisss rnrnsrnllo in Lausanne

veranstaltete, wurde .Herr Bergbanadsunkt Quigucrcz in Delsberg

abgeordnet, welcher dcr Ncgiernng übcr scine Wahr-
uehmuugeu ciueu interessanten Bericht einsandte.

2. Viehzucht.

Eine für die Hebung dcr Pfcrde- lind Hornviehzucht

höchst wichtige Verbesserung wurde durch Eilassung dcS

Gesetzes vom ll Avril 1802 eingeführt. Statt dcr bisherigen

Fr. 29,909, welche Snmmc ans cincm direkten Staatsbcitrag

von Fr, 15,000 und ans einem Posten von Fr. 5000,
die ans der Vichculschädiguugskasse crhobcu wurdcu, bestaub,

wurde dcr gesetzliche Beitrag dcs Stnntcs aus Fr, 40,000
festgesetzt, die gleichmäßig ans die Unterstützung der Pfcrde-
uud Hornvichzncht zn vertheilen sind. Viel bedeutender aber

ist die Einführung neuer Grundsätze, nach welchen die Pferdc-
und die Hornuichzucht von nnn an auf cine höhere Stufe
gebracht werden soll. Zu dem Ende werden Stammregister

für die Pferde wie für das Rindvieh eingerichtet, um durch

Neiuzucht die einheliiilschen Nacen zu veredeln; ferner werden
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wie bisher Prämien an öffentlichen Schauen ausgetheilt,
doch nach festen Regeln; endlich sorgt der Staat dnrch

Einrichtung von Weiden anf Staatsalpen fur die Sömme-

ruug prämirter Fohlen. Der Betrag der Prämien wurde
wesentlich erhöht. Nach Verfluß einer Frist, die für Pferde

auf 10, für das Rindvieh auf 8 Jahre festgesetzt ist,
werden nnr noch solche Thiere zur Konkurrenz an öffentlichen

Schanen zugelassen, deren reine Herkunft durch das Stamm-
register nachgewiesen werden kann. Die Erlassung einer

Vollziehungsvcrordnung zn diesem Gesetze kam iin Berichtsjahre

nicht mehr zum Abschlüsse; dessen nngcachtct wurdcu die

Nindviehfchauen auf Grundlage dcr neuen Gesetzesbestimmungen

abgehalten; für die Pferdeschaucn dagegen war es zu spät.

Ueber das Resultat der Schauen selbst geben die

nebenstehenden Tabellen I nnd II Auswirft.
Um eine würdige Vertretung der schweizerischen Nind-

viehmcen an der allgemeinen Ausstellung in London
anzustreben, hatte der Bnndesrnth denjenigen Viehbesitzern, welche

geeignete Thiere auszustellsn beabsichtigten, einen Beitrag
von Fr. 200 per Stück in Aussicht gestellt, immerhin unter

Vorbehalt, die Ansstelluugswürdigkeit der Thiere durch

Experten vorher zu konstatireu. Von Seite des Staates Bern
wurde an bermschc Aussteller die Summe von Fr. 1120 an

Beiträgen verabreicht. Obschon die in London für Schwci-
zervieh ausgesetzten Peämicn im Ganzen bloß aus zwei

goldenen, ebenso vielen silbernen und bronzenen Medaillen
bestauben, die im günstigsten Falle gewonnen werden konnten,

so war die Zahl der Nnmeldnngen dennoch eine ziemlich
bedeutende. Im Ganzen hatten 32 schweizerische Aussteller
50 Stück Rindvieh nach London geführt, wovon l6
Aussteller mit 22 Thieren der gefleckten Race; der Kanton Beru

war mit 6 Stücken seiner Race vertreten. Die lnndwirth-



I. Uebersicht
der ausgetheilten Prämien für Pferde im Jahre 186Z.

«rt
Für Zuchthengste. Für Hengstsohlen.

Gesammt

der Vo» 3 nnd mehr Jahren. Von 2 Jahren.

Total Summa
Klassen.

Total Summa
Summe.

Zeichnung. I. Klasse
Fr-

85100

II. Kl.
Fr.

65-80

III. Kl.
Fr-

45-60

I. Klasse
Fr-

5560

II. Kl.
Fr-

4550

III. Kl.
Fr-

30-40
Stück. Fr-

I.
Fr.
25

II.
Fr.
20

III.
Fr-
15

Stück. Fr- Fr.

Delsberg
Pruntrut
Saignelegier
Dachsfeldeu
Aarberg
Kirchberg
Lützelflüh
Höchstetten
Brodhäusi
Köniz

Zahl.

2
4

1

2

Zahl.

11
3
5
3
2
6
2
4
5

Zahl.
4
8
7
3

2
2
3
3
3

Zahl. Zahl.

1

Zahl.
4
9
5
2

1
2
3

2

12
28
15
10

5
9

10
8
9

12

610
1450

750
570
410
655
590
405
560
790

Zahl. Zahl.

1

1
2
1

3

1

Zahl.
3
2
5
2

1
2

5
1

3
3
5
2

2
4
1

8
2

45
50
75
30

35
70
20

135
35

655
1500

825
600
410
690
660
425
695
825

Summa 9 45 35 1 28 118 6790 9 21 30 495 7285



ueveri lcyt
dcr ausgetheilten Prämien für Rindvieh im Jahre 186Z.

Ort
Für Stiere und Stierkälber.

Total Total
Für Kühe und Ninder.

Total Total Generaltotal.

Kreis. der

Schau. Stück.

Prämie».

Fr-
Stück.

Prämien.

Fr-

Stuck. Prämien,
I. Klasse.

8 Alters-

zähne.

Prämie».

Fr.

II. Kl.
ö Alters-

zäbne.

Prämien.

Fr-

III. Kl.
4 Alters,

zahne.

Prämien,

Fr.

IV. Kl.
2 Alterszähne.

Prämie«.

Fr.
Stück. ' Prämien, Stück. Prämien.

25100. 1040. Fr. Stück. 10-40. Stück. 10-40. Stück. !0-40. Stück. l0-30. Sr. Fr-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Ii.
12.
13.

Saanen
Zweisimmen
Erlenbach
Frutigen
Meiringen
llnterseen
Thun
Langnau
St. Niklaus
Aarberg
Schwarzenburg
Saignclegier.
Delsberg

4
3

4
,^

8
7

l3
10

8
4

10
12

8

245
180
27«
190
29«
310
620
370
325
150
400
415
300

11
8

l5
7

12
6
8
7
1

11
4

l85
190
365
165
160

95
140
100

10

190
70

15
11
19
10
2«
13
21
17

9
4

21
16

8

430
370
635
355
450
405
760
470
335
15«
59«
485
300

13

l0
10
1«
10

6
16

8
8
9

1

385
275
285
280
155
145
360
160
170
195
190
100

55

8
6

6

8
13

8
6
7
5

7

7

3
7

180
110
180
145
160
135
150
105
10«
13«
165

7«
95

19
15
17
18
1«
11

11

6
11

5

9

39«
28«
37«
37«
135
21«
205
10«
165
75

18«
70

j.35

8
7

15
23

9
17
14
19

6
5
9

17
1«

170
135
245
365
120
280
175
255

80
70

175
260
145

48
33
48
59
42 ^

42
47
4«
3«
26
34
29
3«

1125
800

1«8«
116«
57«
77«
89«
«2«
515
47«
71«
500
430

63
49
67
«9
62
55
68
57
39
3«
55
45
38

1555
1170
1715
1515
1020
1175
1650
1090
850
620

1300
985
730

Total 94 4065 90 1670 184 5735 11« 2755 91 1725 146 2685 160 2475 513 9640 697 15375
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schaftliche Gesellschaft von Saanen nnd Simmenthal erhielt
für einen Stier die goldene Medaille nnd für eine Knh
eine Ehrenmelduug. Unter den schweizerischen Preisrichtern
befand sich ans dem Kanton Bern Herr RR. Karlen,

3. Gemeinnützige Gesellschaften, Aktien- und

Versicherungsgesellschaften,

Eine Reihe von Versicherungsanstalten kamen im Lauf
des Jahres mit dem Gesnche ein nm Bewilligung des

Geschäftsbetriebes im Kautou Bern. Dieselbe wurde folgenden
Gesellschaften ertheilt:

t) Der Lebeusversicherungs- und Ersparuiß-Bauk in

Stuttgart;
2) AortKsrn s.s»nr«,noo Oom^an^, Lcbcusvcrsicheruilgs

gesellschcift in Loudon;
3) Kermanisr, Lebeusversicheriingsgescllschast zu Stettin.
4) Rg^als bslAs st rentiers réunis, Lebeusversicherungs-

anstalt iu Brüssel.
Abgewiesen wnrde dagegen mit ihrem Gesuch die Feucr-

versicheiilngsanstnlt Helvetia in St. Gallen.
Sankticmnirt winden ferner die Statuten von 22

industriellen und gemeinnützigen Gesellschaften nnd Anstalten,
sowie von 7 Kraukeunntevstützuugsvercilleil.

Wie bereits im vorjährigen Vcnvaltnngsberichte bemerkt

worden, nahm die Direktion dcs Innern iu Folge des wenig
aufmunternden Resultates, welches die von dcn Bundes-
behörden angeordnete Konferenz der Kantone bezüglich des

Brandassekurauzwescns hatte, die früher begonnene Arbeit
zn Anbahnung einer Revision des Gesetzes vom lt. Dezember
1852 wieder auf. Es handelte sich vor Allem um eine

gründliche Untersuchung und klare Darstellung dcs Zustandes,
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in welchem sich das Brnndverstchcrungswesen im Kanton Bern

znr Stunde befindet. Zn diesem Behufe legte die Direktion
des Innern dem Ncgierungsmthe einen einläßlichen Bericht

vor, in welchem nach einem kurzen Rückblicke auf die vor-
hcrgcgaugcueu Ncvisionsvcrsuche die Wilkungen des Dekrets

von, ll. Dezember 1852 dargestellt und die wichtigeren
Bcstimimiugci! der gegenwärtig bestehenden Assekuranzgesctzc

geprüft wurden, namentlich mit Rücksicht aus die Unvollstän'
diglcit der Versicherung bei Gebäuden und Mobilici!, auf den

Mangel einer Gcbäudcklnssifitation und auf den AnSschlnß dcr

fremden Versichcrllngsgesellschaften, resp, Monopolisirnng der

Fenervcrsichcrnng. Dadurch stclltc man die wesentlichen Mängel

des gegenwärtigen Systems nn's Licht. Es liegt auf der

Hand, daß Letzercs uicht haltbar ist, weil es die Last des

Versichcruugszwangcs nur einem Theile dcr Gebäudcbcsitzcr

anfcrlcgt nnd einen andern Theil ohne genügenden Grund
davon befreit; ferner die Rückkehr zu den Grundsätzen des

Gesetzes vom 21. März 1834 nnthuulich ist, indem dadurch

zwar ein größerer Theil von Gebändebesitzern jener Last des

Vcrsicheruugszwauges enthoben, die übrigen aber in eine

nm so schlimmere Lage versetzt wurden; uud endlich, wenn

man die kantonale Gcbäudcvelsichcrungsanstalt beibehalten

wollte, dcr Versicherungszwang vollständig durchgeführt werden

müßte. Bei dieser Sachlage ging der Antrag dcr bcricht-

erstattendcn Direktion dahin, die Versicherung dcr
Gebäude nud Beweglichkeiten gegen Fcnerscha-
den frei zu geben und demnach die kantonale G e-

bänder ersichernngsanstalt aufzuheben, dagegen die

Bewilligung, Versicherungen gegen Feuerschaden im Kanton

aufzunehmen, nnr solchen Gesellschaften zu ertheilen, die gewisse

im Gesetze zn bestimmende Bedingungen erfüllen. Endlich

würde auch die im Dekrete von 11. Dezb. 1852 aufgestellte
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Bestimmung, wonach Gebäude uud Beweglichkeiten nur bis zum

Belauf von ^/l« des Schatzungswerthes versichert werden dürfen,

aufgehoben, und cs träten an die Stelle derselben die

Statntcn dertr betrcffeudcu Gesellschaften. Für den Fall, daß

die Aufhebung dcr Gebäudeversicheruugsanstalt nicht belieben

sollte, empfahl die Direktion dcn vollständigen VersicherungS-

zwang für die Gebäude und die Klassifikation derselben im

Verhältniß der Feuersgefährlichkeit, dagegen Freigebuug der

Bersicheruug von Beweglichkeiten unter Vorbehalt schützender

Garantien. Da am Schlüsse des Bcrichtsjahres von Seite
des Ncgicruugsrathcs ein grundsätzlicher Entscheid noch nicht

gefaßt worden war, fo fällt die Darstellung des wcilern
Vcrlaufcs dieser Angelegenheit nicht mehr in dcn Bereich

dieses Berichtes. Schließlich ist noch zu bemerken, daß dcr

Verein für Handel und Industrie, so wie die Verwaltung
der schweizerischen Mobiliarversicherungsanstalt veranlaßt
wurden, sich des Nähern über die Vorschläge dcr Direktion
des Juueru auszusprechcu.

llebcr das Jahresergebniß der kantonalen Braudver-
sicherungsanstalt gibt nachstehende Uebersicht Anskunft.

Brandverstchcrungsaustalt.

Dic Rechnung der Braudversicherungsaustalt liefert
folgendes Ncsultat:

Zahl dcr versicherten Gebäude: Gebäude

im Jahre l8«t 71,89»
iin Jahre 18L2 72,992

Vermehrung gegenüber l8<it: 1993 Gebäude.

Zahl dcr Bräudc: im Jahre 18lil tl)t
im Jahre 18liS 85
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Zahl der eingeäscherten und beschädigten Gebäude:

im Jahre ,861 202
im Jahre 1862 197

Entschädigungssumme nach den

ausgestellten Anweisungen:
im Jahre 1861 Fr. 413,827. 12

im Jahre 1862 415,083. 10

somit Fr 1255. 98 mehr als im Jahr !861.

Brandschaden vom Jahre 1862
nach den eingelangten Schatzungsver-
balen Fr. 448,940. 70

Brando er fiche rangsbeiträge:
im Jahre 1861 2 °/«o

im Jahre 1862 2 «/«»

T o t al v e r si ch e r u n g s s n m m e:
im Jahre 1861 Fr. 217,363,700
im Jahre 1862 229,106,000

Die Anstalt erhielt also im Jahre 1862 einen Zum ach s

von Fr. 11,742,300.

Summa dcr Branversicherungsbeiträge:
im Jahre 1861 Fr. 434,727. 40.
im Jahre 1862 458,212. .

Größere Brände fanden 5 statt: Brandschaden.

1) zn Sonvillier 11 eingeäscherte und be¬

schädigte Gebäude Fr. 113,695
Z) zu Plague 24 68,950

3) zu Tschugg 10 eiugeäscherte Gebäude 14,500

4) zu Obermatt 13 5,800
5) zu Zweisimmen 23 67,400
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Der Zahl nach vertheilen sich die Brandfälle auf
die einzelnen Amtsbezirke wie folgt:

Pruntrut 9; Bern und Thun je 7; Frutigeu 6;
Aarwangeu, Biel, Delsberg je 5; Aarberg, Erlach uud Nidau

je 4 ; Burgdorf, Courtelary, Freibergeu, Laufen und

Niedersimmenthal je 3 ; Büren, Fraübrunnen, Oberhasle, Schwarzenburg

nnd Wangen je 2; Konolsingen, Laupen, Seftigen
und Obcrsimmenthal je 1.

Von B r a udfällen blieben im Jahre 1L92

verschont:

Jnterlaken, Neuenstadt, Saanen, Signau und

Trachselwald.

4. Handel, Industrie u n d G e w e r b c.

Die Handelsbeziehungen unseres Landes zn answärtigen
Staaten nehmen die Aufmerksamkeit der Behörden mehrfach

in Anspruch. Vorerst war cs die von den Bundesbchörden
beschlossene Expedition nach Japan, welche ihrer Ausführuug
immer näher rückte. Durch Vermittlung der bernifchen

Künstlergesellschnft wurde der schweizerischen Gesandtschaft
eine Sammlung von Reproduktionen vorzüglicher Werke

einheimischer Künstler nebst einer Auswahl solcher zur Verfügung

gestellt. An der von dem schweizerischen Handels- und

Zolldepartement veranstalteten Konferenz war dcr Kanton
Bern durch Hrn. Großrath Ganguillet vertreten.

Vou großer Bedeutung sind die vom Bundesrathe au-
gebahuten Unterhandluugeu mit Fraukreich zum Zwecke des

Abschlusses eines ueueu Handelsvertrages niit diesem Staate.
Bei der Konferenz über die Handelsverhältuisse mit demselben,

welche vor Beginn der Uuterchandluugen unter dem Präsidium

dcs schweizerischen Handels- nnd «lldevartementes in
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Bern startfand, roar unser Kanton durch Herrn Dr. von
Gonzenbach und am Platze des dnrch Krankheit verhinderten
Herrn Reg.-Rath Stockmar dnrch Herrn Dr. Schneider
vertreten. Ueber das Resultat dcr Konferenzvcrhandlungen
wurde der Regierung von ihren Deligirtcn ein einläßlicher
nnd interessanter Bericht eingereicht.

Auf Anregung des Bundesrathes wurden dcr Regierung
vou Belgien fur die Unterhandlungen übcr einen Handels-
Vertrag die verlangten Zusagen betreffend deu Schntz des

schriftstellerischen und künstlerischen Eigenthums ertheilt.
Der vermische Verein für Handel nnd Industrie hatte

die Aufstellung ciucr eigenen Direklion für diese Zweige
der Voltswirthschaft verlangt. Auf dieses Begehreu wurde
nicht cingctrctcn, dagegen demselben durch Uebertragung des

Präsidiums der Commissionen für Handel, Industrie uud

Gewerbe an Herrn Ncg.-Rath Stockmar Rechnung getragen.
Diese Kommissionen wurdeu denn auch mit Rücksicht darauf
ueu bestellt.

Ueber den schwachen Besuch der allgemeinen Jndustrie-
ttnd Kunst-Ausstellung in London von Seite bernischer

Angehöriger wurde bereits im vorjühriigen Verwaltuugs-
berichte Auskunft ertheilt. Auf bernische Aussteller fielen
8 Mcdaillcu und 9 Ehrencrwähnuugen, so daß ungefähr
>/z der Aussteller solche davon trugen. Es ist zu bemerken,

daß die Auszeichnungen, welche das Preisgericht in London
den Ausstellern zuerkannte, in Medaillen und Ehrenmelduu-

geu, beide ohne Gradunterschied, bestanden.

Auf das Gesuch des Handwerker- und Gewerbevereius

wurde ein, Kredit vou Fr. 2066 ausgesetzt, um bcrnischen

Handwerkern durch Verabsolgung eines Stantsbeitrages den

Besuch der Londoner Ausstellung zu ermöglichen. Au zehn

Personen aus verschiedenen Gegenden des Kantons wurden
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solche Beiträge zuerkannt; die Betreffenden erstatteten der

Direktion des Innern über das Ergebniß ihrer Wahrnehmungen

Bericht.
Die in neuerer Zeit sich mehrenden Klagen über das

Ausschenken und deu Verkauf von verfälschten, der Gesundheit

nachtheiligen Getränten veranlaßten dcn Regiernngsrath,
die Regierungsstatthalter zu genauer Handhabung der

einschlagenden Bestimmnngeu des Wirthschaftsgesetzes, namentlich
der M. 42, 49 und 59 zn mahnen.

Gesuche um Vermehrung der Zahl der Wirthschaften

laugten im Laufe des Berichtsjahres 56 ein, wovon 39 in
entsprechendem Sinne ihre Erledigung fanden, 17 dagegen

abgewiesen wurden.

Zur Hebung einzelner Industriezweige, wie der Seiden-
Weberei und Stickerei iin Oberlande und der Tuch- uud

Schafzeichnungeu iu Frutigcu wurden die üblichen Stcmts-
beiträge ausgerichtet. Auch die Handwerkerschuleu, fo wie
der Handwerkcruuterricht an Sekundärschulen wurden in
gewöhnlicher Weise unterstützt.

Eine Gemeinde erhielt die Bewilligung zu Abhaltung
eines neuen Jahrmarktes.

t!. Statistik.

Im vorjährigen Verwaltuugsbenchte wurde der Grund
der Verzögerung, welche die in Aussicht gestellte Veröffentlichung

des zweiten Heftes der Beiträge zur Statistik des

Kantons Bern erlitt, angegeben. Mittlermeile schien es

nothwendig, vor Allem die Ergebnisse der letzten Volkszählung
2
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zu veröffentlichen, und um diese ohnehin späte Veröffentlichung

nicht noch länger zu verzögern, wurden die

Volkszählungstabellen nebst den zunächst darauf sich stützenden

tabellarischen Uebersichten der Bevölkerungszunahme in einem

besondern Hefte herausgegeben und zwar nicht als zweite

Hälfte des I. Bandes, sondern als zweites Heft, welchem

zunächst ein drittes folgen wird mit der Statistik der

Geburten u. s. w. als Abschluß des I. Bandes. Das zweite

Heft enthält die Ergebnisse der Volkszählung nach der Reihenfolge

der Amtsbezirke mit Eintheilung nach Einwohner- und

Kirchgemeinden, ferner eine spezielle Statistik der Stadt Bern
nach Quartieren und Kirchgemeinden, eine Uebersicht dcr

Amtsbezirke nach Landschaften geordnet, eine Darstellung der

Bevölkerung der Amtsbezirke und Landschaften nach den sechs

Volkszählungen von t818 bis 1860, die Bewegung der

Bevölkerung von 1818/46, von 1846/S6 von 1856/6« und

18S0/60, die Rangordnung der Amtsbezirke nnd Landschaften

nach ihrer Bevölkerungszunahme seit 1818, die Bevölkerung
der Städte des Kantons und ihre Bewegnng und endlich

eine Vergleichnng der Bevölkerungszunahme iu den Städten
uud den Landgemeinden.

Die Bewegung der Bevölkerung im Jahre 1862 ist
aus der nebenstehenden Tabelle ersichtlich.

In diesem Berichtjahre nahmen auch die m e t e or o l o gi -

scheu Beobachtungen die Aufmerksamkeit der Staats-
Behörden in Anspruch. Nachdem nämlich auf dem Gebiete

des Kantons Bern bereits ein Netz vou Stationen zum Zwecke

solcher Beobachtungen errichtet worden war, nahm auf
Anregung des eidgenössischen statistischen Burean's die schweizerische

naturforschende Gesellschaft die Sache au die Hand,
nm mittelst Organisation gemeinsamer Beobachtnngen durch
die ganze Schweiz an die Stelle der bisherigen unzusammen-
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hängenden Bestrebungen in einzelnen Kantonen ein wissen:

schaftlich begründetes, praktisch ausführbares System von
Beobachtungen einzuführen, dessen Resultate für die klima-

lologischc Erforschung der Schweiz vou großer Bedeutung
werden und sowohl der Landwirthschast als der Technik zum
Nutzen gereichen können. Damit auch der Kantou Bern
das Seiuige zu Erreichung diescs Zweckes beitrage, erklärte
der Reg.-Rath ans deu Antrag dcr Direktion des Innern
die meteorologischen Beobachtungen im Kanton Beru als
einen Zweig der kantonalen Statistik unter der Oberaufsicht
der Direktion des Innern uud übertrug dereu Leitung dem

Hr. Professor Wild, welcher fich zur unentgeldlichen Übernahme

dieser Funktionen bereit erklärt hatte. Demselben
wurde zur Erfüllung seiner Ausgabe eiu wissenschaftlich

gebildeter Gehülfe in der Persou dcs Hrn. Dr. Simmlcr
beigegeben, welcher für seine Bemühungen eine vom Rcg.-
Nathe bestimmte jährliche Entschädigung erhält.

Um das Unternehmen des Hrn. Psarrcr Spyri von
Altstätten, Kts. Zürich, zu fördern, welcher die Herausgabe
einer Statistik der schweizerischen Ersparnißkasscu beabsichtigt,
wurden auf Anregung des eidgeuSssischcu Departements des

Innern von dcr berichterstattenden Direktion die nöthigen
Erhebungen im Kanton Bern angeordnet. Wir werden nicht

ermangeln, seiner Zeit das Nesnltat derselben mitzutheilen.
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